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(M)ein Stück Geschichte - Teilnahmebedingungen  
 

Für die Gestaltung der stadtgeschichtlichen Dauerausstellung im Fachwerkhaus su-

chen wir Leihgaben oder Sachspenden aus den Jahren 1965 bis 1989 (vor dem Fall 

der Mauer). Unter allen Einsendungen werden am Tag des offenen Denkmals fünf 

Sachpreise verlost, zudem wird von Oktober 2017 bis März 2018 monatlich ein „Ex-

ponat des Monats“ in der Dauerausstellung vorgestellt und mit einer Jahreskarte 

2018 prämiert. Bitte beachten Sie folgende Teilnahmebedingungen und Spielregeln: 

1. Jede Person kann nur ein Objekt einreichen. 

2. Zur Teilnahme an der Aktion ist eine komplett ausgefüllte Teilnahmekarte 

nötig. Insbesondere benötigen wir eine Kontaktmöglichkeit und natürlich 

„Ihre Geschichte“. 

3. Die verlosten Preise werden am 10.09.2017 gegen 17:30 Uhr im Stadtmu-

seum Gütersloh gezogen und die Gewinner per Mail oder telefonisch benach-

richtigt.  

Die Objekte des Monats werden jeweils am 15. eines Monats online, in der 

Dauerausstellung und ggf. der Tagespresse präsentiert und die Jahreskarten 

per Post versandt.  

4. Bitte machen Sie eindeutig kenntlich, ob Sie uns Ihr Objekt bis zum 31. März 

2018 ausleihen oder schenken möchten.  

5. Bitte holen Sie Ihre Leihgaben im Lauf des April 2018 wieder ab. 

6. Ein Rechtsanspruch auf eine Präsentation Ihres Objekts in der Ausstellung 

besteht nicht. Über geschenkte Objekte kann das Museum für weitere Aktio-

nen und Ausstellungen frei verfügen, sie wenn nötig aber auch einlagern  

oder entsorgen. 

7. Ausgestellte Objekte werden Teil unserer allgemeinen Ausstellungsversiche-

rung. Ein darüber hinaus gehender Versicherungsschutz besteht nicht. Wenn 

Sie uns besonders kostbare Objekte überlassen wollen, ist diese Aktion nicht 

der richtige Weg. Sprechen Sie uns aber gerne an😊  

8. Alle eingereichten Objekte müssen aus den Jahren 1965 bis 1989 stammen.  

9. Möbelstücke und Elektrogeräte, die größer als ein Diskettenlaufwerk sind, 

sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

10. Das Museum hat das Recht, alle Objekte zu fotografieren und im Rahmen sei-

ner Öffentlichkeitsarbeit zu nutzen – auch über den Aktionszeitraum hinaus.  

 

 


